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Sitzung des Entscheidungsgremiums mit Steuerungsfunktion 

der LAG Rhein-Eifel 

Protokoll 

 

Datum: 16.08.2017 Ort: Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal,  

Niederzissen 

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste  

Anlagen: 

1. Teilnehmerliste 

2. Präsentation 

 

Tagesordnung: 

1. Feststellung der ordentlichen Ladung und Beschlussfähigkeit 

2. Aktuelles  

3. Projektbewertung der ehrenamtlichen Bürgerprojekte durch das Entscheidungsgremi-

um 

a. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Interessenskonflikten bei der Projektaus-

wahl 

b. Vorstellung der Projekte, über die Beschluss gefasst werden soll 

c. Votierung der Projekte und Beschlussfassung über deren Rangfolge 

4. Beschluss über die erhöhte Förderung des ländlichen Wegebaus                          

(Gemeinde Pomster) 

5. Präsentation der Ergebnisse der Selbstevaluierung 

6. Ausblick  

7. Sonstiges 
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TOP 1: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

LAG-Vorsitzender Guido Nisius begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 

Beschlussfähigkeit fest. 

Es gibt keine Anmerkungen zur Tagesordnung. 

Es wurden keine Interessenskonflikte von Mitgliedern des Entscheidungsgremiums angekündigt. 

Gemäß der Geschäftsordnung der Lokalen Aktionsgruppe Rhein-Eifel vom 19.01.2017 ist das Entschei-

dungsgremium beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 

oder ordnungsgemäß vertreten ist. Hiervon sind mindestens 51 % den Wirtschafts- und Sozialpartnern 

sowie der Zivilgesellschaft zuzuordnen.  

 

Anzahl der Mitglieder des Entscheidungsgremiums insgesamt: 14 100 % 

Anzahl der anwesenden Mitglieder: 9 64 % 

davon öffentliche Partner 4 45 % 

davon Wirtschafts- und Sozialpartner 2 22 % 

davon Vertreter der Zivilgesellschaft 3 33 % 

Beschlussfähigkeit gegeben: ja 

 

TOP 2: Aktuelles 

Hannah Reisten (Regionalmanagement) berichtet den Anwesenden über die bisherigen Tätigkeiten des 

Regionalmanagements sowie den aktuellen Umsetzungsstand der Projekte, über die in der Vergangenheit 

Beschluss gefasst wurde (vgl. Anlage 3). 

Guido Nisius informiert die Anwesenden darüber, dass die LAG Rhein-Eifel einen Bewilligungsbescheid 

für das Vorhaben „Konzept zur Sicherung der ärztlichen Versorgung“ erhalten hat. Er informiert ferner 

über das Schreiben der ELER-Verwaltungsbehörde vom 19. Juli 2017 in dem diese mitteilt, dass eine 

Auszahlung der Zuwendungen an die Vorhabenträger spätestens Mitte November 2017 erfolgen soll.  

Ferner kündigt er an, dass es in der LAG Bitburg-Prüm zu personellen Veränderungen in der LAG kom-

men wird, da Landrat Joachim Streit als Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe zurückgetreten ist. 
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TOP 3: Projektbewertung durch Entscheidungsgremium 

a. Feststellung der ordentlichen Ladung und Beschlussfähigkeit 

Gemäß der Geschäftsordnung der Lokalen Aktionsgruppe Rhein-Eifel vom 19.01.2017 ist das Entschei-

dungsgremium beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 

oder ordnungsgemäß vertreten ist. Hiervon sind mindestens 51 % den Wirtschafts- und Sozialpartnern 

sowie der Zivilgesellschaft zuzuordnen.  

 

Anzahl der Mitglieder des Entscheidungsgremiums insgesamt: 14 100 % 

Anzahl der anwesenden Mitglieder: 9 64 % 

davon öffentliche Partner 4 45 % 

davon Wirtschafts- und Sozialpartner 2 22 % 

davon Vertreter der Zivilgesellschaft 3 33 % 

Beschlussfähigkeit gegeben: ja 

 

b. Vorstellung der Projekte, über die Beschluss gefasst werden soll 

Frau Reisten stellt kurz die eingegangen Projekte vor. Über folgende Vorhaben wird entschieden: 

  

Träger des Vorhabens Name des Vorhabens 

Koordinierungsgruppe Freizeitbad Brohltal Umkleidekabinen Liegewiesen Freizeitbad Brohltal, Kempenich-Weibern 

Verein der Helfer und Förderer des Technischen 

Hilfswerks in Mayen 

Verbesserung des abwehrende Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet des THW Mayen 

Kameradschaftsverein der Freiwilligen Feuerwehr 

Niederzissen 

Erwerb eines mobilen Defibrillators 

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Burgbrohl Erwerb eines mobilen Defibrillators 

Förderverein Burgruine Arenberg e.V. Infotafeln zur Burgruine Arenberg 

Eifelverein Ortsgruppe Brohltal e.V. Verkehrssicherung Lydiaturm Wassenach 

Förderverein Grundschule Antweiler Erneuerung von Spielgeräten auf dem Schulhof der Margaretha-von-Arenberg-Grundschule in 

Antweiler 

Verein der Helfer und Förderer des Technischen 

Hilfswerks in Mayen 

Verbesserung des abwehrenden Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet des THW Mayen 
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Frau Reisten erläutert, dass der Verein der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerks in Mayen 

zwei Interessenbekundungen eingereicht hat. Beide für die Anschaffung einer Pumpe zur Verbesserung 

des abwehrenden Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet des THW Mayen. Die Interessensbekundungen 

unterscheiden sich in den technischen Details der Pumpe.  

 

c. Votierung der Projekte und Beschlussfassung über deren Rangfolge 

Es wurden keine Interessenskonflikte von Mitgliedern des Entscheidungsgremiums angekündigt. 

 

Träger des Vorhabens Name des Vorhabens Brutto- 

Gesamtausgaben 

(EUR) 

Punkt- 

zahl 

Zuwendung 

Kummuliert 

(EUR) 

Koordinierungsgruppe Freizeitbad 

Brohltal 

Umkleidekabinen Liegewiesen Freizeitbad Brohltal, Kempe-

nich-Weibern 

2.000,00 € 12 2.000,00 

Beschluss: Das Entscheidungsgremium der LAG Rhein-Eifel beschließt, dass das Projekt 12 Punkte erhält und somit förderwürdig ist. Das 

Entscheidungsgremium beschließt aufgrund der Punktzahl einen Premiumfördersatz von 100 % zu vergeben und somit 2.000 € zur Verfü-

gung zu stellen. 

ja-Stimmen: 9 nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0 

Verein der Helfer und Förderer des 

Technischen Hilfswerks in Mayen 

Verbesserung des abwehrende Hochwasserschutzes im 

Einzugsgebiet des THW Mayen 

2.865,98 € 12 2.000,00 

Beschluss: Das Entscheidungsgremium der LAG Rhein-Eifel beschließt, dass das Projekt 12 Punkte erhält und somit förderwürdig ist. Das 

Entscheidungsgremium beschließt aufgrund der Punktzahl einen Premiumfördersatz von 100 % zu vergeben und somit 2.000 € zur Verfü-

gung zu stellen. 

ja-Stimmen: 9 nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0 

Kameradschaftsverein der Freiwilli-

gen Feuerwehr Niederzissen 

Erwerb eines mobilen Defibrillators 2.150,00 € 8 2.000,00 

Beschluss: Das Entscheidungsgremium der LAG Rhein-Eifel beschließt, dass das Projekt 8 Punkte erhält und somit förderwürdig ist. Das 

Entscheidungsgremium beschließt aufgrund der Punktzahl einen Premiumfördersatz von 100 % zu vergeben und somit 2.000 € zur Verfü-

gung zu stellen. 

ja-Stimmen: 9 nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0 

Förderverein Freiwillige Feuerwehr 

Burgbrohl 

Erwerb eines mobilen Defibrillators 2.150,00 € 8 2.000,00 

Beschluss: Das Entscheidungsgremium der LAG Rhein-Eifel beschließt, dass das Projekt 8 Punkte erhält und somit förderwürdig ist. Das 

Entscheidungsgremium beschließt aufgrund der Punktzahl einen Premiumfördersatz von 100 % zu vergeben und somit 2.000 € zur Verfü-

gung zu stellen. 

ja-Stimmen: 9 nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0 
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Förderverein Burgruine Arenberg 

e.V. 

Infotafeln zur Burgruine Arenberg 2.500,00 € 7 1.600,00 

Beschluss: Das Entscheidungsgremium der LAG Rhein-Eifel beschließt, dass das Projekt 7 Punkte erhält und somit förderwürdig ist. Das 

Entscheidungsgremium beschließt aufgrund der Punktzahl einen Premiumfördersatz von 100 % zu vergeben und somit 2.000 € zur Verfü-

gung zu stellen. 

ja-Stimmen: 9 nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0 

Eifelverein Ortsgruppe Brohltal e.V. Verkehrssicherung Lydiaturm Wassenach 2.061,72 € 7 1.600,00 

Beschluss: Das Entscheidungsgremium der LAG Rhein-Eifel beschließt, dass das Projekt 7 Punkte erhält und somit förderwürdig ist. Das 

Entscheidungsgremium beschließt aufgrund der Punktzahl einen Premiumfördersatz von 100 % zu vergeben und somit 2.000 € zur Verfü-

gung zu stellen. 

ja-Stimmen: 9 nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0 

Förderverein Grundschule Antwei-

ler 

Erneuerung von Spielgeräten auf dem Schulhof der Marga-

retha-von-Arenberg-Grundschule in Antweiler 

2.296,76 € 6 1.600,00 

Beschluss: Das Entscheidungsgremium der LAG Rhein-Eifel beschließt, dass das Projekt 6 Punkte erhält und somit förderwürdig ist. Das 

Entscheidungsgremium beschließt aufgrund der Punktzahl einen Basisfördersatz von 80 % zu vergeben und somit 1.600 € zur Verfügung zu 

stellen. 

ja-Stimmen: 9 nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0 

Verein der Helfer und Förderer des 

Technischen Hilfswerks in Mayen 

Verbesserung des abwehrenden Hochwasserschutzes im 

Einzugsgebiet des THW Mayen 

1.666,00 € 0 0,00 

Beschluss: Das Entscheidungsgremium der LAG Rhein-Eifel beschließt, dass das Vorhaben mangels Innovation nicht bewertet wird. 

ja-Stimmen: 9 nein-Stimmen: 0 Enthaltung: 0 

 

Vorsitzender Guido Nisius bittet um Beschluss der  Rangfolge der Vorhaben: 
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ja-Stimmen nein-Stimmen Enthaltung 

9 0 0 

 

TOP 4: Beschluss über die erhöhte Förderung des ländlichen Wegebaus (Gemeinde Pomster) 

Fördertatbestand laut LILE der LAG Rhein-Eifel ist die Verbesserung der land- und forstwirtschaftlichen 

Bewirtschaftungsstrukturen und des Wegebaus. Im Handlungsfeld „Natur- und Landschaft“ ist ein Hand-

lungsfeldziel die Durchführung von Projekten zur Verbesserung der land- und forstwirtschaftlichen Bewirt-

schaftungsstrukturen und des Wegebaus. 

Die Gemeinde Pomster möchte von der Möglichkeit einer erhöhten Förderung für Maßnahmen des land-

wirtschaftlichen Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung Gebrauch machen.  

Beschluss: Die LAG Rhein-Eifel bestätigt, dass das Vorhaben der Gemeinde Pomster der Umsetzung 

der von der Verwaltungsbehörde für die Förderperiode 2014-2020 anerkannten Lokalen Integrierten Länd-

lichen Entwicklungsstrategie (LILE) dient und stimmt der erhöhten Förderung nach Kap. 8.2.3.3.3.8. des 

EPLR EULLE i.V.m. Nr. 6 der VV „Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (VVILE; VV-ILE)“ zu. 

 

ja-Stimmen nein-Stimmen Enthaltung 

9 0 0 

 

 

 

1 2.000,00 € 12 2.000,00

2 2.865,98 € 12 2.000,00

3 2.150,00 € 8 2.000,00

4 2.150,00 € 8 2.000,00

5 2.500,00 € 7 1.600,00

6 2.061,72 € 7 1.600,00

7 2.296,76 € 6 1.600,00

1.666,00 € 0 0,00

Verein der Helfer und Förderer des 

Technischen Hilfswerks in Mayen

Erwerb eines mobilen Defibrillators

Eifelverein Ortsgruppe Brohltal e.V.

Verein der Helfer und Förderer des 

Technischen Hilfswerks in Mayen

Förderverein Burgruine Arenberg e.V.

Förderverein Grundschule Antweiler

Kameradschaftsverein der Freiwilligen 

Feuerwehr Niederzissen

Verbesserung des abwehrenden Hochwasserschutzes im 

Einzugsgebiet des THW Mayen

Verkehrssicherung Lydiaturm Wassenach

Verbesserung des abwehrende Hochwasserschutzes im 

Einzugsgebiet des THW Mayen

Infotafeln zur Burgruine Arenberg

Erwerb eines mobilen Defibrillators

Erneuerung von Spielgeräten auf dem Schulhof der Margaretha-

von-Arenberg-Grundschule in Antweiler

Zuwendung

Kummuliert

(EUR)

Punkt-

zahlTräger des Vorhabens Name des Vorhabens

Förderverein Freiwillige Feuerwehr 

Burgbrohl

Koordinierungsgruppe Freizeitbad 

Brohltal

Umkleidekabinen Liegewiesen Freizeitbad Brohltal, 

Kempenich-Weibern

Brutto-

Gesamtausgaben

(EUR)Ranking
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TOP 5: Ergebnis der Selbstevaluierung 

Frau Reisten präsentiert die Ergebnisse der Selbstevaluierung (vgl. Präsentation Anlage 2).  

 

TOP 6: Ausblick 

Frau Reisten stellt die weiteren Planungen und Veranstaltungen für 2017 vor: 

 12.09.2017 Lenkungsgruppe zum Konzept zur Sicherung der ärztlichen Versorgung  

14.00 Uhr Verbandsgemeinde Bad Breisig 

 18.10.2017 Sitzung des Entscheidungsgremiums mit Steuerungsfunktion  

16.00 Uhr Bad Breisig 

 18.10.2017 Regionalforum 18.00 Uhr Bad Breisig 

 20.12.2017 LAG Vollversammlung 

 

TOP 7: Sonstiges 

Herr Schröder (Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH) fragt, ob es eine Verwaltungsvor-

schrift oder ein ähnliches verbindliches Dokument gibt aus dem klar hervorgeht, welche Anla-

gen/Dokumente/Bescheinigungen einzureichen sind, je nach Rechtsform des Trägers 

Frau Reisten informiert, dass der Projektsteckbrief ein Anlagenverzeichnis hat. Nach Einreichung des 

unterschriebenen Projektsteckbriefs durch den Träger des Vorhabens, erhält dieser über die Geschäfts-

stelle (VG Adenau) ein Schreiben (per Post oder E-Mail) mit der Bitte, die für sein Vorhaben relevanten 

Anlagen bis zur Sitzung des Entscheidungsgremiums einzureichen. Dies ist mit der ADD vorbesprochen. 

Nach der Auswahlentscheidung dient das Anlagenverzeichnis des Förderantrags als zusätzliche Orientie-

rungshilfe. Frau Reisten sichert zu, bei der Bewilligungsbehörde um die Beantwortung der Frage zu bitten. 

Antwort der ADD per E-Mail am 18.08.2017: 

 

Sehr geehrte Frau Reisten, 

 

da die LEADER-Vorhaben sehr heterogen und individuell in der Umsetzung sind, gibt es eine derartige 

„verbindliche“ Zusammenstellung nicht. Orientierungshinweise ergeben sich allerdings aus dem Anlagen-

verzeichnis des Projektsteckbriefes und des Förderantrages. Weiterhin steht ja auch die ANBest-EULLE 

zur Verfügung. Auch einem unbedarftem Antragsteller dürfte sich leicht erschließen, dass er für einen 

Förderantrag u. a. eine Finanzierungsbestätigung, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, Kostenaufstellun-

gen, Pläne, Genehmigungen, Gutachten, Stellungnahmen, etc. benötigt. 

 

Die AG Öffentlichkeitsarbeit hat sich nach meinem Kenntnisstand diesem Thema angenommen und das 

„Handbuch Vorhabenträger“ der LAG Raiffeisen-Region überarbeitet. Ich habe hierzu eine Rückmeldung 

am 16.08.2017 an Frau Herz vom MWVLW gegeben.  

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
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--  
Olaf Maier  

Abteilung 4  
Referat 44 - Ländliche Entwicklung, Ländliche Bodenordnung  

AUFSICHTS- UND DIENSTLEISTUNGSDIREKTION  

 

 

Die Sitzungen des Entscheidungsgremiums mit Steuerungsfunktion finden 2017 noch an folgenden Ter-

minen statt: 18. Oktober, 20. Dezember (LAG Vollversammlung). 

Herr Nisius bittet alle Mitglieder des Entscheidungsgremiums, sich diese Termine frühzeitig vorzumerken 

und im Verhinderungsfall die jeweiligen Stellvertreter zu informieren sowie eine Teilnahme oder Nicht-

Teilnahme beim Regionalmanagement oder der Geschäftsstelle zurückzumelden.  

 

Herr Nisius schließt die Sitzung und dankt allen für die Teilnahme. 

 

 

 

Protokollführerin: Hannah Reisten, Regionalmanagement (Firma Sweco) 

   

Unterschrift: Guido Nisius, Vorsitzender der LAG Rhein-Eifel 

 

Adenau, den 20.07.2017 


